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ANHANG I 

 

Anhang I Teil II der Verordnung (EU) 2019/1009 wird wie folgt geändert: 

(1) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

„5.  Rückstände eines pharmakologisch wirksamen Stoffes im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates* dürfen in einem 
EU-Düngeprodukt nur dann vorhanden sein, wenn dieser Stoff entweder  

– in Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission** 
aufgeführt ist oder  

– für ihn ein Referenzwert für Maßnahmen gemäß der Verordnung (EU) 2019/1871 
der Kommission*** festgelegt wurde und der Stoff oder seine Rückstände im 
EU-Düngeprodukt in einer Menge vorhanden sind, die unterhalb dieses 
Referenzwerts liegt.“ 

(2) Folgende Nummer 5a wird eingefügt: 

„5a.  Ein EU-Düngeprodukt darf einen Wirkstoff im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nur enthalten, wenn dieses EU-Düngeprodukt keine 
Pflanzenschutzfunktion im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der genannten Verordnung hat.“ 

(3) In der Tabelle unter PFC 1(C)(II)(a) Nummer 2  

(a) erhält die Zeile „Spurennährstoff-Düngesalz“ unter Typologie folgende Fassung: 

„Spurennährstoff-Düngesalz  Ein auf chemischem Wege 
gewonnenes festes 
anorganisches Einnährstoff-
Spurennährstoff-
Düngemittel, das ein 
mineralisches Ionensalz als 
wesentlichen Bestandteil 
enthält.  

Ein Massenanteil von 10 % eines 
Spurennährstoff-Düngesalzes muss 
aus einem Spurennährstoff 
bestehen.“  

(b) erhält die Zeile „UVCB-Eisenchelat“ unter Typologie folgende Fassung: 

„UVCB (5)-Spurennährstoff-
Chelate 

Wasserlösliches 
anorganisches Einnährstoff-
Spurennährstoff-Düngemittel, 
in dem der deklarierte 
Spurennährstoff chemisch mit 
einem oder mehreren 
Chelatbildnern gemäß den 
Anforderungen von 
Anhang II Teil II CMC 1 
kombiniert ist. 

— Ein Massenanteil von 5 % von 
UVCB-Spurennährstoff-
Chelaten muss aus 
wasserlöslichem 
Spurennährstoff bestehen, und 

mindestens 80 % des 
wasserlöslichen 
Spurennährstoffs müssen 
chelatisiert sein (chelatisierter 
Anteil), und mindestens 50 % 
des wasserlöslichen 
Spurennährstoffs müssen durch 
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spezifische Chelatbildner, die 
die Anforderungen von 
Anhang II Teil II CMC 1 
erfüllen, chelatisiert sein. 

 

(5) UVCB: Stoff unbekannter oder schwankender Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte oder biologische 
Materialien.“ 

(4) Unter PFC 3(B) wird folgende Nummer 4 angefügt:  

„4.  Krankheitserreger in einem anorganischen Bodenverbesserungsmittel mit einem 
Massenanteil an organischem Kohlenstoff (Corg) von mehr als 1 % dürfen die Grenzwerte in 
der folgenden Tabelle nicht überschreiten:  

 

Zu untersuchende 

Mikroorganismen 

Probenahmepläne Grenzwert 

n c m M 

Salmonella spp. 5 0 0 Kein Befund in 25 g 

oder 25 ml 

Escherichia coli oder 

Enterococcaceae  

5 5 0 1 000 in 1 g oder 

1 ml 

Dabei gilt: 

n =  Anzahl der zu untersuchenden Proben 

c =  Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedrückt in KBE, zwischen m und M liegt 

m =  Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedrückt in KBE 

M =  Höchstwert für die Keimzahl, ausgedrückt in KBE“ 

(5) Unter PFC 4 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 

„2a.  Abweichend von Nummer 2 Buchstabe d gilt der Grenzwert für Nickel (Ni) in einem 
vollständig aus mineralischen Bestandteilen bestehenden Kultursubstrat, das für 
professionelle gartenbauliche Anwendungen, Dach- oder Wandbegrünungen angeboten wird, 
für den bioverfügbaren Gehalt des Kontaminanten.“  

 

* Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 
2009 über die Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von 
Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe in Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates und zur Änderung 
der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 152 vom 16.6.2009, 
S. 11). 
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** Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission vom 22. Dezember 2009 über 
pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der 
Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs (ABl. L 15 vom 20.1.2010, 
S. 1). 

*** Verordnung (EU) 2019/1871 der Kommission vom 7. November 2019 betreffend die 
Referenzwerte für Maßnahmen für nicht zulässige pharmakologisch wirksame Stoffe, die in 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs enthalten sind, und zur Aufhebung der Entscheidung 
2005/34/EG (ABl. L 289 vom 8.11.2019, S. 41). 
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ANHANG II 

 

Anhang II Teil II der Verordnung (EU) 2019/1009 wird wie folgt geändert: 

(1) CMC 1 wird wie folgt geändert: 

(a) Nummer 1 Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f)  Polymere, außer  

– Polymere, die das Ergebnis eines Polymerisationsprozesses sind, der in der Natur 
stattgefunden hat, unabhängig von dem Extraktionsverfahren, mit dem sie gewonnen 
wurden, und die nicht im Sinne des Artikels 3 Absatz 40 der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 chemisch verändert wurden, 

– biologisch abbaubare Polymere oder 

– Polymere mit einer Wasserlöslichkeit über 2 g/l unter den folgenden Bedingungen: 

– Temperatur 20 °C  

– pH-Wert 7  

– Beladung: 10 g/1000 ml  

– Testdauer: 24 h“  

(b) In Nummer 3 Buchstabe a erhält der letzte Satz folgende Fassung: 

„Das EU-Düngeprodukt muss in einer Lösung, deren pH-Wert innerhalb des Bereichs liegt, in 
dem eine angemessene Stabilität gewährleistet wird, mindestens drei Tage lang stabil 
bleiben.“ 

(2) Unter CMC 2 erhält der erste Absatz folgende Fassung: 

„Ein EU-Düngeprodukt kann Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte enthalten, die 
keine andere Behandlung durchlaufen haben als Schneiden, Zerkleinern, Mahlen, Sieben, 
Sortieren, Zentrifugieren, Pressen, Trocknen, Frostbehandlung, Gefriertrocknen, Extrahieren 
mit Wasser, Extrahieren mit überkritischem CO2 oder Zerfaserung bei einer Temperatur von 
maximal 100 °C und ohne jegliche Zusatzstoffe außer Wasser.“ 

(3) CMC 3 wird wie folgt geändert: 

(a) Nummer 1 Buchstabe b wird gestrichen;  
(b) Nummer 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) lebende oder tote Organismen oder Teile davon, die unverarbeitet sind oder lediglich 
manuell, mechanisch oder durch Gravitationskraft, durch Auflösung in Wasser, durch 
Flotation, durch Extraktion mit Wasser, durch Dampfdestillation oder durch Erhitzung zum 
Wasserentzug verarbeitet oder durch beliebige Mittel aus der Luft entnommen wurden, außer 

i) Materialien aus gemischten Siedlungsabfällen, 

ii) Klär-, Industrie- oder Baggerschlamm und 

iii) tierischen Nebenprodukten oder deren Folgeprodukten, die in den 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 fallen.“ 
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(c) In Nummer 1 Buchstabe e erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„e) jedes unter den Buchstaben a oder c oder unter Nummer 1a aufgeführte Material, das“ 

(d) Folgende Nummer 1a wird eingefügt: 

„1a. Unbeschadet der Nummer 1 darf ein EU-Düngeprodukt Kompost enthalten, der durch 
aerobe Kompostierung von Materialien der Kategorie 2 oder der Kategorie 3 oder deren 
Folgeprodukten im Einklang mit den Bedingungen gemäß Artikel 32 Absätze 1 und 2 und mit 
den Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, allein oder 
gemischt mit unter Nummer 1 genannten Eingangsmaterialien, erzeugt wurde, sofern 

(a) der Endpunkt in der Herstellungskette gemäß Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 festgelegt wurde und 

(b) die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.“ 

(e) Nummer 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) in der die Fertigungslinien für die Verarbeitung von unter den Nummern 1 und 1a 
genannten Eingangsmaterialien eindeutig von den Fertigungslinien für die Verarbeitung von 
nicht unter den Nummern 1 und 1a genannten Eingangsmaterialien getrennt sind und“ 

 

(4) CMC 5 wird wie folgt geändert:  

(a) Nummer 1 Buchstabe b wird gestrichen; 
(b) Nummer 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) lebende oder tote Organismen oder Teile davon, die unverarbeitet sind oder lediglich 
manuell, mechanisch oder durch Gravitationskraft, durch Auflösung in Wasser, durch 
Flotation, durch Extraktion mit Wasser, durch Dampfdestillation oder durch Erhitzung zum 
Wasserentzug verarbeitet oder durch beliebige Mittel aus der Luft entnommen wurden, außer 

i) Materialien aus gemischten Siedlungsabfällen, 

ii) Klär-, Industrie- oder Baggerschlamm, 

iii) tierischen Nebenprodukten oder deren Folgeprodukten, die in den 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 fallen.“ 

(c) In Nummer 1 Buchstabe e erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„e) jedes unter den Buchstaben a oder c oder unter Nummer 1a aufgeführte Material, das“ 

(d) Folgende Nummer 1a wird eingefügt: 

„1a. Unbeschadet der Nummer 1 darf ein EU-Düngeprodukt Gärrückstände enthalten, die 
durch anaerobe Gärung von Materialien der Kategorie 2 oder der Kategorie 3 oder deren 
Folgeprodukten im Einklang mit den Bedingungen gemäß Artikel 32 Absätze 1 und 2 und mit 
den Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, allein oder 
gemischt mit unter Nummer 1 genannten Eingangsmaterialien, erzeugt wurde, sofern 

(a) der Endpunkt in der Herstellungskette gemäß Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 festgelegt wurde und 

(b) die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.“ 

(e) Nummer 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
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„a) in der die Fertigungslinien für die Verarbeitung von unter den Nummern 1 und 1a 
genannten Eingangsmaterialien eindeutig von den Fertigungslinien für die Verarbeitung von 
nicht unter den Nummern 1 und 1a genannten Eingangsmaterialien getrennt sind und“ 

(5) Unter CMC 11 erhält Nummer 1 Buchstabe b folgende Fassung: 

„b) Polymere, außer  

– Polymere, die das Ergebnis eines Polymerisationsprozesses sind, der in der Natur 
stattgefunden hat, unabhängig von dem Extraktionsverfahren, mit dem sie gewonnen 
wurden, und die nicht im Sinne des Artikels 3 Absatz 40 der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 chemisch verändert wurden, 

– biologisch abbaubare Polymere oder  

– Polymere mit einer Wasserlöslichkeit über 2 g/l unter den folgenden Bedingungen: 

– Temperatur 20 °C  

– pH-Wert 7  

– Beladung: 10 g/1000 ml  

– Testdauer: 24 h“  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=66561&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=


 

DE 6  DE 

ANHANG III 

 

Anhang III der Verordnung (EU) 2019/1009 wird wie folgt geändert: 

(1) Teil I wird wie folgt geändert: 

(a) Nummer 1 Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h)  eine Liste aller Inhaltsstoffe, die mehr als 5 % des Produktgewichts oder -volumens 
oder – im Fall von Produkten in flüssiger Form – der Trockenmasse ausmachen, in 
absteigender Größenordnung, einschließlich der Bezeichnungen der betreffenden CMC 
gemäß Anhang II Teil I dieser Verordnung. Ist der Inhaltsstoff ein Stoff oder ein Gemisch, so 
ist dieser/dieses gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu identifizieren. 
Natürlich vorkommende Stoffe können mit ihren Mineralbezeichnungen angegeben werden.“ 

(b) Nummer 3 erhält folgende Fassung:  

„3.  Enthält das EU-Düngeprodukt ein Komponentenmaterial, für das bei Inverkehrbringen 
als Lebens- oder Futtermittel Rückstandshöchstgehalte gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 470/2009 oder der Verordnung (EU) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates*, Höchstgehalte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates** oder Höchstwerte gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des 
Rates*** oder der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates**** 
gegolten hätten, und enthält dieses Komponentenmaterial einen Stoff, der einen (der) 
entsprechenden Grenzwert(e) überschreitet, so ist die Höchstkonzentration dieses Stoffes im 
EU-Düngeprodukt anzugeben und ein Warnhinweis hinzuzufügen, dass das EU-
Düngeprodukt nicht auf eine Weise verwendet werden darf, die zu einer Überschreitung 
dieser Obergrenze in Lebens- oder Futtermitteln führen könnte.“  

(c) Nummer 7 erhält folgende Fassung: 

„7. Ist das EU-Düngeprodukt ein Kultursubstrat gemäß Anhang I Teil II PFC 4 Nummer 2a 
oder enthält es ein Polymer, das zur Einbindung von Material in das Produkt dient, wie in 
Anhang II Teil II CMC 9 Nummer 1 Buchstabe c beschrieben, so ist der Anwender 
anzuweisen, das Produkt nicht so zu verwenden, dass es mit dem Boden in Berührung kommt, 
und es ist in Zusammenarbeit mit dem Hersteller für eine sachgerechte Entsorgung des 
Produkts nach Beendigung der Anwendung zu sorgen.“ 

(2) Teil II wird wie folgt geändert: 

(a) Unter PFC 1(B) Nummer 5  

i) erhält Buchstabe a folgende Fassung:  

„a) Bezeichnung und chemisches Symbol der deklarierten Spurennährstoffe, in der folgenden 
Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) 
und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung der Gegenionen, wenn die deklarierten 
Spurennährstoffe absichtlich zugesetzt werden;“ 

ii) erhält Buchstabe c folgende Fassung:  

„c) sofern die deklarierten Spurennährstoffe durch einen/mehrere Chelatbildner chelatisiert 
oder durch einen/mehrere Komplexbildner komplexiert sind,  

– folgender Zusatz, soweit zutreffend, nach der Bezeichnung und dem chemischen 
Symbol des Spurennährstoffs: 
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‚als Chelat von [Bezeichnung des/der Chelatbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘/,als 
Komplex von [Bezeichnung des/der Komplexbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘/‚als 
Chelat von [Bezeichnung des/der Chelatbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung] und als 
Komplex von [Bezeichnung des/der Komplexbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘; 

– die Menge des/der chelatisierten/komplexierten Spurennährstoffs/Spurennährstoffe 
als Masse-%;“ 

iii) wird folgender Buchstabe ca eingefügt:  

„ca) wenn die deklarierten Spurennährstoffe durch einen/mehrere Chelatbildner chelatisiert 
sind, der pH-Bereich, der eine angemessene Stabilität gewährleistet;“  

iv) wird Buchstabe d gestrichen; 

(b) Unter PFC 1 (C)(I)(a) 

i) erhält Nummer 3 folgende Fassung: 

„3. Die Form der physikalischen Einheit des Produkts ist mit einer der folgenden 
Bezeichnungen oder einer Kombination aus zwei oder mehreren davon anzugeben:  

a) Granulate‚ 

b) Pellets, 

c) Pulver, wenn das Produkt zu mindestens 90 Masse-% ein Sieb mit einer 
Maschenweite von 1 mm passiert, oder 

d) Prills.“ 

ii) unter Nummer 8 

– erhält Buchstabe a folgende Fassung: 

„a) Bezeichnung und chemisches Symbol der deklarierten Spurennährstoffe, in der folgenden 
Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) 
und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung der Gegenionen, wenn die deklarierten 
Spurennährstoffe absichtlich zugesetzt werden;“ 

– erhält Buchstabe c folgende Fassung: 

„c) sofern die deklarierten Spurennährstoffe durch einen/mehrere Chelatbildner chelatisiert 
oder durch einen/mehrere Komplexbildner komplexiert sind,  

– folgender Zusatz, soweit zutreffend, nach der Bezeichnung und dem chemischen 
Symbol des Spurennährstoffs: 

‚als Chelat von [Bezeichnung des/der Chelatbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘/,als 
Komplex von [Bezeichnung des/der Komplexbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘/‚als 
Chelat von [Bezeichnung des/der Chelatbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung] und als 
Komplex von [Bezeichnung des/der Komplexbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘; 

– die Menge des/der chelatisierten/komplexierten Spurennährstoffs/Spurennährstoffe 
als Masse-%;“ 

– wird folgender Buchstabe ca eingefügt: 

„ca) wenn die deklarierten Spurennährstoffe durch einen/mehrere Chelatbildner chelatisiert 
sind, der pH-Bereich, der eine angemessene Stabilität gewährleistet;“  

– wird Buchstabe d gestrichen; 

(c) Unter PFC 1(C)(I)(b) Nummer 6  
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i) erhält Buchstabe a folgende Fassung: 

„a) Bezeichnung und chemisches Symbol der deklarierten Spurennährstoffe, in der folgenden 
Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) 
und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung der Gegenionen, wenn die deklarierten 
Spurennährstoffe absichtlich zugesetzt werden;“ 

ii) erhält Buchstabe c folgende Fassung: 

„c) sofern die deklarierten Spurennährstoffe durch einen/mehrere Chelatbildner chelatisiert 
oder durch einen/mehrere Komplexbildner komplexiert sind,  

– folgender Zusatz, soweit zutreffend, nach der Bezeichnung und dem chemischen 
Symbol des Spurennährstoffs: 

‚als Chelat von [Bezeichnung des/der Chelatbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘/,als 
Komplex von [Bezeichnung des/der Komplexbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘/‚als 
Chelat von [Bezeichnung des/der Chelatbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung] und als 
Komplex von [Bezeichnung des/der Komplexbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘; 

– die Menge des/der chelatisierten/komplexierten Spurennährstoffs/Spurennährstoffe 
als Masse-%;“ 

iii) wird folgender Buchstabe ca eingefügt: 

„ca) wenn die deklarierten Spurennährstoffe durch einen/mehrere Chelatbildner chelatisiert 
sind, der pH-Bereich, der eine angemessene Stabilität gewährleistet;“  

iv) wird Buchstabe d gestrichen; 

(d) Unter PFC 1(C)(II)  

i) erhält Nummer 1 folgende Fassung: 

„1. Die deklarierten Spurennährstoffe im anorganischen Spurennährstoff-Düngemittel sind 
mit ihrer Bezeichnung und den chemischen Symbolen der deklarierten Spurennährstoffe 
aufzuführen, in folgender Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), 
Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung der Gegenionen, 
wenn die deklarierten Spurennährstoffe absichtlich zugesetzt werden.“ 

ii) erhält Nummer 2 folgende Fassung: 

„2. Sind die deklarierten Spurennährstoffe durch einen/mehrere Chelatbildner chelatisiert und 
können die einzelnen Chelatbildner identifiziert und quantifiziert werden, die mindestens 1 % 
des wasserlöslichen Spurennährstoffs chelatisieren, oder sind die deklarierten 
Spurennährstoffe durch einen/mehrere Komplexbildner komplexiert, so sind die folgenden 
Zusätze, soweit zutreffend, nach der Bezeichnung und dem chemischen Symbol des 
Spurennährstoffs anzufügen: 

– ‚als Chelat von [Bezeichnung des/der Chelatbildner(s) bzw. seine/ihre 
Abkürzung]‘/‚als Komplex von [Bezeichnung des/der Komplexbildner(s) bzw. 
seine/ihre Abkürzung]‘/‚als Chelat von [Bezeichnung des/der Chelatbildner(s) bzw. 
seine/ihre Abkürzung] und als Komplex von [Bezeichnung des/der 
Komplexbildner(s) bzw. seine/ihre Abkürzung]‘, 

– die Menge des/der chelatisierten/komplexierten Spurennährstoffs/Spurennährstoffe 
als Masse-%;“ 

iii) wird folgende Nummer 2a eingefügt:  
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„2a. Sind die deklarierten Spurennährstoffe durch einen/mehrere Chelatbildner chelatisiert, ist 
der pH-Bereich, der eine angemessene Stabilität gewährleistet, anzugeben.“ 

iv) wird Nummer 3 gestrichen; 

(3) Teil III wird wie folgt geändert: 

(a) Unter PFC 1(C)  

i) erhält die erste Tabelle folgende Fassung: 

„Formen des deklarierten Nährstoffs und 
andere deklarierte Parameter 

 

Zulässige Toleranz für den deklarierten 
Makronährstoffgehalt und andere 

deklarierte Parameter 

Deklarierte Formen von Stickstoff (N) ± 25 % relative Abweichung vom 
deklarierten Wert, jedoch höchstens 
2 absolute Prozentpunkte  

Deklarierte Formen von Phosphorpentoxid 
(P2O5) 

± 25 % relative Abweichung vom 
deklarierten Wert, jedoch höchstens 
2 absolute Prozentpunkte  

Deklarierte Formen von Kaliumoxid (K2O) ± 25 % relative Abweichung vom 
deklarierten Wert, jedoch höchstens 
2 absolute Prozentpunkte  

Deklarierte Formen von Stickstoff (N), 
Phosphorpentoxid (P2O5) oder Kaliumoxid 
(K2O) in Zweinährstoffdüngern 

± 1,5 absolute Prozentpunkte 

Deklarierte Formen von Stickstoff (N), 
Phosphorpentoxid (P2O5) oder Kaliumoxid 
(K2O) in Dreinährstoffdüngern 

± 1,9 absolute Prozentpunkte 

Gesamt- und wasserlösliches 
Magnesiumoxid (MgO), Calciumoxid 
(CaO), Schwefeltrioxid (SO 3) 

 – 50 und + 100 % relative Abweichung 
vom deklarierten Gehalt dieser Nährstoffe, 
jedoch höchstens – 2 und + 4 absolute 
Prozentpunkte  

Gesamt- und wasserlösliches Natriumoxid 
(Na2O) 

– 25 % vom deklarierten Gehalt, jedoch 
höchstens 0,9 absolute Prozentpunkte, 
+ 50 % vom deklarierten Gehalt, jedoch 
höchstens 1,8 absolute Prozentpunkte 

Korngröße ± 20 % relative Abweichung vom 
deklarierten prozentualen Anteil des 
Materials, der ein bestimmtes Sieb passiert 

Menge ± 1 % relative Abweichung vom 
deklarierten Wert“ 

ii) erhält die zweite Tabelle folgende Fassung: 
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„Spurennährstoff Zulässige Toleranz für den deklarierten Gehalt 
an Formen von Spurennährstoffen 

Konzentration von weniger als oder gleich 
2 % 

± 50 % vom deklarierten Wert 

Konzentration von mehr als 2 % und 
weniger als oder gleich 10 % 

± 50 % vom deklarierten Wert bis zu höchstens 
1,0 absolute Prozentpunkte 

Konzentration von mehr als 10 % ± 1,0 absolute Prozentpunkte“ 

 

 

(b) Unter PFC 3 erhält die zweite Zeile, in der die Toleranz für organischen Kohlenstoff 
festgelegt ist, folgende Fassung: 

„Organischer Kohlenstoff (Corg) ± 10 % relative Abweichung vom deklarierten Wert, 
jedoch höchstens 3,0 absolute Prozentpunkte“ 

 

(c) Der folgende Abschnitt wird nach „PFC 5: HEMMSTOFF“ eingefügt: 

 „PFC 6: PFLANZEN-BIOSTIMULANS 

Die Menge eines Pflanzen-Biostimulans darf um ± 5 % vom deklarierten Wert abweichen.“ 

(d) Zu Beginn von PFC 7 wird folgende Tabelle eingefügt: 

 

Deklarierte Parameter Zulässige Toleranzen für die deklarierten 
Parameter 

Menge Die Toleranz ist die Summe des relativen Anteils 
jedes Komponenten-EU-Düngeprodukts, 
multipliziert mit der Toleranz für die PFC für 
dieses Düngeprodukt. Kann der Anteil der 
einzelnen EU-Düngeprodukte an der 
Düngeproduktmischung nicht bestimmt werden, so 
ist die Toleranz diejenige der PFC mit dem 
strengsten Mengentoleranzwert. 

 

* Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (ABl. L 268 
vom 18.10.2003, S. 29).  

** Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und 
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates (ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1). 
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*** Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur Festlegung von 
gemeinschaftlichen Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmitteln (ABl. L 37 
vom 13.2.1993, S. 1). 

**** Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Mai 2002 
über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung (ABl. L 140 vom 30.5.2002, S. 10). 
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ANHANG IV 

 

Anhang IV der Verordnung 2019/1009/EU wird wie folgt geändert: 

(1) Teil I Nummer 3.2 erhält folgende Fassung: 

„3.2 Modul B und im Anschluss daran Modul C können auch auf eine 
Düngeproduktmischung gemäß PFC 7 angewendet werden.“ 

(2) Teil II wird wie folgt geändert: 

(a) In Modul A Nummer 2.2  

i) erhält Buchstabe g folgende Fassung: 

„g) die Ergebnisse der angestellten Berechnungen, die durchgeführten Prüfungen usw.“ 

ii) erhält Buchstabe j folgende Fassung: 

 „j) weist das EU-Düngeprodukt einen Gesamtgehalt an Chrom (Cr) von mehr als 200 mg/kg 
Trockenmasse auf, so sind die Höchstmenge und die genaue Quelle des Gesamtgehalts an 
Chrom (Cr) anzugeben.“ 

(b) In Modul A1 Nummer 2.2 erhält Buchstabe h folgende Fassung: 

„h) die Ergebnisse der angestellten Berechnungen, die durchgeführten Prüfungen usw.“ 

(c) In Modul B Nummer 2.2  

i) erhält Buchstabe g folgende Fassung: 

„g) die Ergebnisse der angestellten Berechnungen, die durchgeführten Prüfungen usw.“ 

ii) erhält Buchstabe k folgende Fassung: 

„k) weist das EU-Düngeprodukt einen Gesamtgehalt an Chrom (Cr) von mehr als 200 mg/kg 
Trockenmasse auf, so sind die Höchstmenge und die genaue Quelle des Gesamtgehalts an 
Chrom (Cr) anzugeben.“ 

(d) In Modul D1 Nummer 2.2  

i) erhält Buchstabe g folgende Fassung: 

„g) die Ergebnisse der angestellten Berechnungen, die durchgeführten Prüfungen usw.“ 

ii) erhält Buchstabe k folgende Fassung: 

„k) weist das EU-Düngeprodukt einen Gesamtgehalt an Chrom (Cr) von mehr als 200 mg/kg 
Trockenmasse auf, so sind die Höchstmenge und die genaue Quelle des Gesamtgehalts an 
Chrom (Cr) anzugeben.“  
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